Der Landesseniorenbeirat führte im Rahmen des zweijährigen Europäischen Projektes INCLUSage am 27.05.2010 im Rittersaal in Schwerin eine Konferenz durch.Im Ergebnis dieser Konferenz wurden folgende Schlussfolgerungen gezogen:
„Ein Ja(hr) gegen Armut und soziale Ausgrenzung auch in Mecklenburg-Vorpommern“
Die Veranstaltung hat gezeigt, wie vielschichtig die Ursachen für Armut und soziale Ausgrenzung sind. Deshalb richten sich unsere Schlussfolgerungen auch an unterschiedliche politische Entscheidungsebenen. 

Für die europäische Ebene : 

Unterstützung der Botschaft der AGE Platform Europe zum  Europäischen Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung

1. Zum Schutz der Würde und Unabhängigkeit aller Bürger sollte das Recht auf eine Absicherung von Mindesteinkünften, einschließlich Mindestpensionen, als ein Grundrecht anerkannt werden

2. Die Entwicklung sozialstaatlicher Normen zur Regelung der Mindesteinkünfte von Rentnerinnen und Rentnern, die angemessene Lebensbedingungen und ein würdevolles Leben im Alter garantieren. Dies beinhaltet auch den  Zugang zu qualitativer Gesundheitsversorgung, Bildung und lebenslangem Lernen, angemessenem Wohnen, Freizeit- und soziale Aktivitäten und Beteiligung an der Zivilgesellschaft.

3. Eine unmittelbare Berücksichtigung älterer Menschen in den nationalen Aktionsplänen für die soziale Eingliederung und die Beteiligung an politischen Entscheidungsfindungsprozessen.

4. Die Festlegung von nach Alter und Geschlecht aufgeschlüsselten nationalen Zielen zur Armutsbekämpfung. Die Bekämpfung der Armut im Alter erfordert eine Differenzierung innerhalb spezifischer Bevölkerungsgruppen wie: ältere Frauen, alleinstehende ältere Menschen, ältere Menschen in ländlichen Gebieten, ethnische Minderheiten, ältere Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund. 

5. Die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter im Bereich der Beschäftigung, um im Ergebnis auch angemessene Einkünfte für Frauen   im Ruhestand zu gewährleisten. Da sich die geringeren Einkünfte älterer Frauen als unmittelbare Folge aus ihrer Diskriminierung im Bereich der Beschäftigung ergeben, müssen sich die Regierungen darüber hinaus eingehend mit den bestehenden Sozialstrukturen und der traditionellen Rollenverteilung der Geschlechter befassen, die für diese benachteiligenden Situationen verantwortlich sind.

6. Aktiv handeln, informieren und den am stärksten gefährdeten älteren Menschen helfen, die nicht für ihre Rechte einstehen können. Dies sind insbesondere Menschen in hohem Alter, behinderte und/oder isolierte ältere Menschen, ältere Migrantinnen und Migranten und ethnische Minderheiten. 

7. Ältere Arbeitnehmer gegen Armut trotz Erwerbstätigkeit schützen. Existenzsichernde Löhne und Gehälter garantieren, unsichere Beschäftigungsverhältnisse und belastende Arbeitsbedingungen verhindern, Chancen für den Erwerb von Qualifikationen eröffnen, die einen Ausweg aus persönlichen und finanziellen Schwierig-keiten bieten und ihre wirtschaftliche Basis stärken, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. 

8. Durch einen universellen Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen das individuelle Wohlbefinden und die Lebensqualität in allen Altersgruppen  fördern.

Ein deutliches Engagement zur Ausmerzung von Armut und sozialer Ausgrenzung bis zum Jahr 2020 muss das übergeordnete Ziel der neuen EU-Strategie für 2020 sein, um mit den Wachstumszielen den sozialen Zusammenhalt zu sichern.

Für die Bundes- und Landesebene:
In Anlehnung an die Forderungen des Sprechers der Nationalen Armutskonferenz Herrn Dr. Wolfgang Gern am 25.2. zur Eröffnungsveranstaltung des EJ :

Erstens – wir brauchen einen Appell an die Öffentlichkeit, damit Armutsbekämpfung mehrheitsfähig wird.  Dazu müssen wir mit den Betroffenen und nicht über sie reden, und erst recht nicht mit Vorurteilen, die die Spaltung vertiefen.

Zweitens – wir wollen, dass alle Kinder chancengleich aufwachsen und nicht die Erfahrung machen müssen, dass ihre Teilhabe aus finanziellen Gründen eingeschränkt ist. Es ist ein Skandal, wenn derzeit im reichen Deutschland aus Kindern armer Eltern wieder arme Eltern werden. Soziale Hilfen sind keine Gnade, sie sind Ausdruck der Sicherung des sozialen und kulturellen Existenzminimums, zu der uns das Grundgesetz verpflichtet. Vor allem der Kinderregelsatz muss realitätsgerecht, bedarfsgerecht, armutsfest und transparent sein und Chancengleichheit sichern. 

Drittens – wir wollen, dass Erwerbsarbeit die Existenz von Familien und ein würdevolles Leben im Alter  sichert. Deswegen sind Dumpinglöhne und Minijobs menschenunwürdig. 

Viertens – wir brauchen einen Bestandsschutz und Ausbau für die soziale Infrastruktur  von der Kindertagesstätte bis zur Gemeinwesenarbeit in sozialen Brennpunkten. Wie wäre es mit Rettungsschirmen auch für den Sozialstaat? Er gehört doch zu unserer demokratischen Kultur dazu – und er ist kein Anhängsel der

Marktwirtschaft.

Fünftens – Der Kampf gegen Armut kann nur gemeinsam erfolgreich sein.  Wenn wir sagen „ein Ja gegen Armut  und soziale Ausgrenzung“, dann heißt das für uns alle.  

Wir Teilnehmer der heutigen Konferenz wollen:

1. dafür streiten, dass auf allen politischen  Entscheidungsebenen die Rahmenbedingungen für ein Leben in Würde auch im Alter gesichert werden.
2. zusammenhalten, damit unsere Gesellschaft nicht auseinander fällt, denn  soziale Ausgrenzung ist auch eine Ursache von Sucht und Gewalt und damit eine Gefahr für unsere Demokratie (Aussage auf dem 5. Landespräventionstag im Sept. 2009 in Wismar). 

3. Stimme der oft Stummen sein, wie z. B. auch auf der heutigen Konferenz  für einer hier anwesenden Teilnehmerin (Alleinstehend, der Vater des Kindes im Strafvollzug). 

4. in soziale Gerechtigkeit investieren.  

In diesem Sinne unterstützen wir die Forderungen der Ministerin für Soziales und Gesundheit sowie die Aktivitäten der Landesregierung:

· Die Zeiten  von ALG II - Bezug müssen für die Rente höher bewertet werden 

· Gewährleistung einer Mindestrente 

· Einführung eines Mindestlohnes von 8,50 Euro

· Die Anzahl der Beitragszahler in die Rentenkasse ist zu erweitern
· Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost an West

Außerdem unterstützen wir die von der Landesregierung derzeit in diesem Kontext schon initiierten Aktivitäten:

· der "Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Mitwirkung der Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen Leben in Mecklenburg-Vorpommern" befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Damit soll eine Mitwirkung an den politischen Entscheidungsprozessen gesetzlich geregelt werden, weil die Erfahrungen und Potenziale der älteren Generation im demografischen Wandel für das Gemeinwesen genutzt werden sollen

· Vom Kabinett ist am 25.5.2010 beschlossen worden, zusammen mit den anderen Bundesländern eine Bundesratsinitiative mit folgendem Inhalt einzubringen:


Zu DDR-Zeit geschiedene Ehepartner haben einen oft geringen Rentenanspruch, weil mit der 
Scheidung kein Versorgungsausgleich erfolgte. 
Dieser Nachteil soll einer Überprüfung unterzogen 
werden. 

Kommunale Ebene:
Dazu können folgende Strategien Anwendung finden: 

1. Existenz von Altersarmut in ihren unterschiedlichen Facetten, einschl.  verdeckter Altersarmut, auf kommunaler Ebene wahrnehmen
2. Regelmäßig die  Entwicklung von  Altersarmut analysieren

3. ein leistungsfähiges Netzwerk „Früher Hilfen“ aus/aufbauen (s. Projekt Törpin) 

4. Konzepte zur Gesundheitsförderung in den Kommunen  entwickeln. Ein entsprechender Vorschlag für ein  Konzept liegt vor, erarbeitet von der LVG in Abstimmung mit dem Landesseniorenbeirat 

5. Teilhabe der Betroffenen sichern unter Einbeziehung der Seniorenbeiräte 

6. Nachhaltigkeit  für die Prozesse gewährleisten

Wie wäre es damit, auch in unserem Bundesland Ziele zur Verminderung von Armut zu formulieren? 

Spezifisch: 

z.B. Sozialbericht zur Lage der älteren Generation in  M-V  nach dem Vorbild des Prognos-Berichtes zur Situation der Familien mit Kindern  

Messbar :

 z.B. Entwicklung der Zahlbeträge von Renten bei Neuzugängen, 

M-V sollte den Platz mit der höchsten  Armutsrisikoquote  gerne abgeben wollen 

Anspruchsvoll .

ein Leben in Würde und ohne Ausgrenzung im Alter 

Realistisch :  

Betroffene haben einen Anspruch auf konkrete und realistische und überprüfbare Zielstellungen 

Terminorientiert: 

ständige Überprüfung der Erreichung der Zielstellungen

Im Zusammenhang mit der Lissabon-Strategie 

Die Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost an West entsprechend der Aussagen der Kanzlerin auf dem 9. Seniorentag in Leipzig

Es gilt noch immer:  die Stärke einer  Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwachen. Damit wir dies nicht aus dem Blick verlieren, brauchen wir jeden noch so kleinen Anfang. Und wenn wir dies heute erreicht haben, hat sich der Tag gelohnt. 

